
   

<Ein Unternehmen der PROMEA und offizieller Partner von verschiedenen Berufs- bzw. Branchenverbänden> 

 
Konkreter Vergleich 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vorgaben: 
 

• Koordinierter Lohn gemäss BVG (2008: Lohnmaximum Fr. 79’560 und Koordinationsabzug 
Fr. 23'205) 

• Sparen: 0 / 8 / 11 / 16 / 19 % (1% mehr als BVG) 
• Risiko: gemäss BVG bzw. Minimalplan PV-PROMEA 
• Mindestzinssatz jeweils 2.75% 
• Umwandlungssatz 6.8% bzw. Übergangslösung 

 
Kurze Auswertung: 
 

• Der gleiche Sparplan und der gleiche Mindestzinssatz ergeben die gleichen proijzierten 
Alterskapitalen. 
 

• Die PV-PROMEA unterscheidet weder beim Mindestzinssatz noch beim Umwandlungssatz 
zwischen Obligatorium und Überobligatorium. Daher ergeben sich beim Alterskapital und der 
Altersrente Unterschiede zu Gunsten der PV-PROMEA. 
 

• Die Risikoleistung der PV-PROMEA sind höher (Minimalplan) und betragen 18% Ehegatten-, 30% 
Invaliden- und 6% Waisenrente. 
 

• Die Beiträge sind bei der PV-PROMEA rund 20% tiefer. 
 

• Die Kosten des einzelnen Versicherten sind bei der PV-PROMEA  jederzeit durch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nachvollzieh- und kalkulierbar. Sie beschränken sich auf die prozentualen Spar- und 
Risikobeiträge nach Altersgruppe für Männer bzw. Frauen. 
 

• Wartefrist für die Prämienbefreiung ist bei der PV-PROMEA 360 Tage, bei der Sammelstiftung 3 
Monate. 


